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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang't 976 Ausgegeben am 1. April 1976 10. Stück 

1.1. Verordnung: Rauchfangkehrergewerbe in Wien; Höcffi-rcarif (Kehn:arif 1976). 

11. 
Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 12. März 1976 betreffend den 
Höchsttarif für das Raudifangkehrergcwerbe 

in Wien (Kehrtarif 1976) 

Auf Grund des § 177 Abs. 1 der Gewerbe
ordnung 1973, BGBL Nr. 50/1974, wird ver· 
ordnet: 

§ 1. (1) Für Kehrarbeiten dürfen in Wien bei 
Einrechnung der Umsatzsteuer hödlstens die 
Preise in Rechnung gestellt werden, die in dem 
als i\nlage angeschlossenen und einen Bestandteil 
dieser Verordnung bildenden Tarif enthalten 
sind. Bei der Berechnung gilt ein angefangener 
11eter oder Quadratmeter als ganzer, sobald er 
die Hälfte der Maßeinheit erreicht hat. Jedoch 
umfaßt ein Kehrgegenstand mindestens eine 
Maßeinheit. 

§ 2. (1) Für Häuser mit weniger als vier 
benützten Rauchfängen kann außer den tarif
mäßigen Kehrkosten eine Grundgebühr in der 
Höhe der Tarifpost 32 verrechnet werden, 

(2) Bei einzelstehenden Häusern und Häuser
gruppen bis zu insgesamt 20 benützten R~uch
fängen, die vom nächstgelegenen Kehrgegenstand 
über 500 m entfernt sind, kann die Wegzeit 
(nach Arbeitsstunden) zusätzlich verrechnet 
werden. Das Entgelt ist verhältnismäßig auf die 
Kehrgegenstände aufzuteilen. 

(3) Für Kehrungen in gewerblidien Betrieben, 
die wegen der besonderen Art des Betriebes nicht 
gleichzeitig bei der regelmäßigen Kehrung im 
Hause vorgenommen werden können, oder für 
Kehrungen, welche die Zahl der in der Wiener 
Kehrverordnung vorgeschriebenen oder auf 
ihrer Grundlage behördlich angeordneten 
Kehrungen überschreiten und auf besondere 
Bestellung vorgenommen werden, gebührt für 
jede hiebei notwendigerweise verwendete Hilfs
kraft (Gesellen, Gehilfen) ein Gesamtzuschlag 
im Ausmaße der Entlohnung für eine Ober
stunde. 

§ 3. Zuschläge zu den Preisansätzen sind über
dies in folgenden Fällen zulässig: 

1. Ein Zuschlag von 50 v. H. ist zulässig für 
Kehrungen von Rauchfängen mit einem lichten 

Quersd1nitt von über 3000 cm2, von Rauch
kanälen und von Rauchrohren, wenn an die 
angeführten Kehrgegenstände Feuerungen von 
Dan1pfkesseln oder gleichartige größere Feuerun
gen (§ 1 Abschnitt IV) oder Feuerungen von 
Zentralheizungen angeschlossen sind. 

2. Ein Zuschlag von 50 v. H. ist zulässig, wenn 
Arbeiten von 11ontag bis Freitag in der Zeit 
zwischen· 15 und 18 lJhr geleistet werden. 

3, Ein Zuschlag von 100 v. H. ist zulässig, 
wenn Arbeiten an Samstagen von 6 bis 18 Uhr, 
an Sonn- oder gesetzlichen Feiertagen oder an 
anderen 'fagen in der Zeit zwisdien 18 Uhr und 
6 Uhr des näd1sten 'fages ge]eistet werden. 

4. Ein Zusdllag von 200 v. H. ist zulässig, 
wenn Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder 
gesetzlichen ]~'eiertagen nad1 18 Uhr geleistet 
werden. 

§ 4. Die Inhaber, Geschäftsführer und Pächter 
von Raudifangkehrergewerben sind verpflichtet, 
ein Beredtnungsblatt auszustellen, aus dem die 
Preise der Kehrungen der einzelnen Kehrgegen~ 
stände des betreffenden Hauses für die 
Beredinungsperiode zu ersehen sind. 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit !. April 1976 
in Kraft. Gieichzcirig verliert die Verordnung 
vom 17. Dezember 1975, LGBI. f. Wien Nr. 3/ 
1976, ihre Wirksamkeit, 
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I. Enge Raudi- und Abgaslänge 
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